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Stadt Weener (Ems) 

Der Bürgermeister 

Ludwig Sonnenberg 

__________________________________________ 

 

Bauleitplanung der Stadt Weener (Ems) 

 

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 WM 

„Lüchtenborger Weg“ gemäß § 13 a BauGB 

 

Der Rat der Stadt Weener (Ems) hat in seiner Sitzung 

am 14.10.2021 die 4. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 26 WM „Lüchtenborger Weg“ gemäß § 13a Bauge-

setzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.  

 

Mit der Bebauungsplanänderung wird die Grünfläche 

mit der Zweckbindung „Spielplatz“ an der Zeisigstraße 

(Grundstück Gemarkung Weenermoor Flur 13 Flurstück 

364/1) aufgehoben und ein allgemeines Wohngebiet 

festgesetzt.  

 

Der Bebauungsplan wurde als Maßnahme der Innen-

entwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a 

BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB aufgestellt. Auf 

die Durchführung einer Umweltprüfung und Erstellung 

eines Umweltberichtes wurde gemäß § 13 Abs. 3 

BauGB verzichtet.  

 

Der räumliche Geltungsbereich ist dem nachstehenden 

Kartenabschnitt zu entnehmen: 

 

 
 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 4. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 26 WM „Zeisigstraße“ gemäß § 

13a BauGB in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).   

 

Die Satzung mit Begründung wird vom Tage der Aus-

gabe dieses Amtsblattes an im Bauamt der Stadt Wee-

ner (Ems), Marktstraße 3, 26826 Weener, Zimmer 2, 

während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht be-

reitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-

kunft gegeben.    

 

Es wird darauf hingewiesen, dass  

 

1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 

BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften,  

2. eine unter der Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 

Flächennutzungsplanes und 

3. ein Mangel des Abwägungsvorganges nach § 214 

Abs. 3 Satz 2 BauGB  

 

gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden, wenn 

sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-

chung schriftlich gegenüber der Stadt Weener (Ems) 

geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder 

den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzule-

gen. 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch Fest-

setzungen eines Bebauungsplans oder seine Durchfüh-

rung eintretenden Vermögensnachteile sowie über die 

Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschä-

digungsansprüche wird hingewiesen. 

 

Weener, den 25.10.2021 

 

Stadt Weener (Ems) 

Der Bürgermeister 

Ludwig Sonnenberg 

__________________________________________ 

 

1. Nachtragshaushaltssatzung 

der Gemeinde Bunde für das Haushaltsjahr 2021 

 

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunal-

verfassungsgesetztes hat der Rat der Gemeinde Bunde 

in der Sitzung am 18.10.2021 folgende Nachtrags-

haushaltssatzung beschlossen: 

 

§ 1  

 

Mit der Nachtragshaushaltssatzung wird der Stellen-

plan geändert. In den Endsummen bleiben die Festset-

zungen des Haushaltsplanes unverändert. 

 

§ 2 

 

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung 

wird nicht geändert. 

 

§ 3 

 

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungser-

mächtigungen wird nicht geändert. 

 

§ 4 

 

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem 

Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird 

nicht verändert. 

 


